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Bekanntmachung über die Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 
2020 der Stadt Hamminkeln nebst Entwurf des Haushaltsplanes und der 

Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 
 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2020 
nebst Haushaltsplan und Anlagen wird ab dem 16.12.2019 während der Dauer des 
Beratungsverfahrens im Rathaus in Hamminkeln, Brüner Straße 9, Zimmer 223, 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 
14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben. Diese Einwendungen 
sind beim Bürgermeister, Rathaus Hamminkeln, Brüner Straße 9, 46499 Hamminkeln, 
zu erklären oder schriftlich einzureichen. 
 
 
Über die Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Hamminkeln in öffentlicher 
Sitzung. 
 
 
 
Hamminkeln, den 06.12.2019                 Stadt Hamminkeln 
                  Der Bürgermeister 

  
 
 
 

                     - Romanski - 
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Erste Satzung vom 05.12.2019 zur Änderung der Satzung zur Erhebung der 
Elternbeiträge im Rahmen der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ der 
Stadt Hamminkeln vom 19.12.2017 

Auf der Grundlage  

des § 7 in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f und i der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der aktuell gültigen Fassung -, 

der §§ 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712/ SGV NRW S. 610) in seiner aktuellen 
Fassung, 

§ 90 Absatz 1 i.V.m. § 24 Abs. 4 Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB VIII) vom 
11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), - in der aktuell gültigen Fassung -, 

§ 9 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 15.02.2005 (GV.NRW S. 102), 
- in der aktuell gültigen Fassung -, 

§ 5 Absatz 2 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes - SGB VIII - vom 30.10.2007 (GV.NRW S. 462) - in der aktuell 
gültigen Fassung, 

sowie der Runderlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 23.12.2010 (Abl.NRW Nr. 1/11 S. 38, berichtigt 2/11 S. 85) 
zu gebundenen und offenen Ganztagsschulen sowie außerunterrichtlichen Ganztags- 
und Betreuungsangeboten in Primarbereich und Sekundarstufe I in seiner zurzeit 
gültigen Fassung 

hat der Rat der Stadt Hamminkeln am 05.12.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 

§ 3 Ziffern 3 bis 5 werden gestrichen und wie folgt ersetzt: 

3.  Die monatlichen Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule werden in folgender 
Höhe   ab 01.08.2020 bzw. 01.08.2021 festgesetzt:  

 

Beitrags- 
stufe 

anzurechnendes  
Jahreseinkommen 

monatlicher 
Elternbeitrag 

(Gebühr) 
ab 01.08.2020 

monatlicher 
Elternbeitrag 

(Gebühr) 
ab 01.08.2021 

0 0 bis 15.000 EUR 0 Euro 0 Euro 

1 15.001 bis 25.000 EUR 0 EUR 0 EUR 

2 25.001 bis 37.000 EUR 36 EUR 37 EUR 

3 37.001 bis 49.000 EUR 62 EUR 63 EUR 
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Beitrags- 
stufe 

anzurechnendes  
Jahreseinkommen 

monatlicher 
Elternbeitrag 

(Gebühr) 
ab 01.08.2020 

monatlicher 
Elternbeitrag 

(Gebühr) 
ab 01.08.2021 

4 49.001 bis 61.000 EUR 99 EUR 101 EUR 

5 61.001 bis 73.000 EUR 136 EUR 142 EUR 

6 73.001 bis 85.000 EUR 174 EUR 182 EUR 

7 85.001 bis 97.000 EUR 190 EUR 201 EUR 

8 97.001 bis 110.000 EUR 195 EUR 202 EUR 

9 ab 110.001 Euro 197 EUR 203 EUR 

 
4.  Zur Festsetzung der Beitragspflicht oder nach Aufforderung der Stadt haben die 

Eltern schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe ihren 
Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder 
ohne den geforderten Nachweis ist der höchste Elternbeitrag zu leisten. 

 
5. Für Geschwisterkinder in der offenen Ganztagsschule ist für das erste Kind der 

volle und für jedes weitere Kind der hälftige Elternbeitrag fällig.  
 Besucht ein Kind oder besuchen mehrere Kinder eine Kindertageseinrichtung oder 

die Kindertagespflege, so ist für das Geschwisterkind oder sind für die 
Geschwisterkinder, welches/welche an der offenen Ganztagsschule 
teilnimmt/teilnehmen, der hälftige  

 Elternbeitrag zu entrichten.  
 
6.  Für andere außerunterrichtliche Betreuungsangebote an einer offenen 

Ganztagsschule kann ein monatlicher Beitrag erhoben werden, der vom 
Schulträger festgesetzt und vom beauftragten Kooperationspartner der offenen 
Ganztagsschule eingezogen werden kann. Eine Geschwisterkindregelung findet 
dafür keine Anwendung. 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am 01.08.2020 in Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Hamminkeln wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, dass 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde, 
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b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
 
c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt Hamminkeln vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, 
die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Hamminkeln, 05. Dezember 2019 Stadt Hamminkeln 
  Der Bürgermeister 
 
 
 
  Romanski 
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Die 40. Sitzung des Rates der Stadt Hamminkeln (IX. Wahlperiode) findet statt am 
 

Donnerstag, dem 19.12.2019, 17:00 Uhr 
 
im Ratssaal des Rathauses, Brüner Straße 9, 46499 Hamminkeln 
 

 
Zu Beginn der Sitzung findet die Verleihung des Heimatpreises 2019 statt.  
 

 
 

T a g e s o r d n u n g  
 
. ZUR GESCHÄFTSORDNUNG 

a) Bestellung eines Schriftführers / einer Schriftführerin 
b) Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
c) Feststellung der Tagesordnung 
d) Feststellung von Ausschließungsgründen 
 

. ÖFFENTLICHER TEIL 
 

1. Fragestunde für Einwohner/innen 
 

2. Ortsumgehung Brünen / Anschlussstelle A3 
hier: Sachstandsbericht 
- Vorlagen-Nr.: 2019/0202 - 
 

3. Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hamminkeln 
- Vorlagen-Nr.: 2019/0194 - 
 

4. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Hamminkeln zum 
31.12.2018 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2018 
- Vorlagen-Nr.: 2019/0195.1 - 
 

5. 5. Änderung der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates der 
Stadt Hamminkeln 
- Vorlagen-Nr.: 2019/0201 - 
 

6. Erläuterung zum Haushaltsplanentwurf 2020 
- Vorlagen-Nr.: 2019/0200 - 
 

7. Deckung von überplanmäßigen Auszahlungen für das Produkt Bereitstellung 
von Erschließungsanlagen 
hier: Unterhaltung Straßenbeleuchtung 
- Vorlagen-Nr.: 2019/0204 - 
 

8. Vorlage des III. Quartalsberichtes 2019 der Stadt Hamminkeln 
- Vorlagen-Nr.: 2019/0156 - 
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9. Bestellung einer allgemeinen Vertretung gemäß § 68 Abs. 1 GO NW 
- Vorlagen-Nr.: 2019/0203 - 
 

10. Mitteilungen und Anfragen 
 

  
 
. NICHTÖFFENTLICHER TEIL 

 
1. Mitteilungen und Anfragen 

 
 
 
 
 
Hamminkeln, den 06.12.2019 

Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 
 
 
 
- Romanski - 
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12. Satzung vom 6. Dezember 2019 
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Hamminkeln vom 18. Dezember 2007 

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der 
aktuell gültigen Fassung -, der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in der aktuell 
gültigen Fassung - und des § 54 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926/SGV NRW 77) - in 
der aktuell gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Hamminkeln in seiner Sitzung am 5. 
Dezember 2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
I. § 12 Absatz 7 wird geändert und erhält folgende neue Fassung: 
 
 7. Die Gebühr beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 
 
II. § 14 Absatz 5 wird geändert und erhält folgende neue Fassung: 
 
 5. Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche im 

Sinne der Absätze 1 und 2 jährlich 0,91 €. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.  
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Hamminkeln wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, dass 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

nicht durchgeführt wurde, 
 
b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
 
c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt Hamminkeln vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Hamminkeln, 6. Dezember 2019 Stadt Hamminkeln 
   Der Bürgermeister 
 
 
 
   Romanski 
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15. Satzung vom 6. Dezember 2019 
zur Änderung der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung 

in der Stadt Hamminkeln vom 16. Dezember 2005 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der aktuell gültigen 
Fassung -, der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in der aktuell gültigen 
Fassung - und des § 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juni 
1988 (GV NRW S. 250/SGV NRW. 74) - in der aktuell gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt 
Hamminkeln in seiner Sitzung am 5. Dezember 2019 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
 
§ 5 Absatz 1 wird geändert und erhält folgende neue Fassung: 
 
(1)  Die Gebührensätze betragen 
 a) Gebühr für ein 120 l Restabfallgefäß 
  (inklusive 48 kg Restabfall) 143,84 € 
 b) Gebühr für ein 240 l Restabfallgefäß 
  (inklusive 96 kg Restabfall) 178,40 € 
 c) Gebühr für ein 1.100 l Restabfallgefäß 
  (inklusive 444 kg Restabfall) 428,96 € 
 d) Gewichtsgebühr für ein Kilogramm Restabfall 0,72 € 
 
 Gebühren für Wertstoffgefäße werden nicht festgesetzt. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Hamminkeln wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, dass 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

nicht durchgeführt wurde, 
 
b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
 
c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt Hamminkeln vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Hamminkeln, 6. Dezember 2019 Stadt Hamminkeln 
   Der Bürgermeister 
 
 
 
   Romanski 
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15. Satzung vom 6. Dezember 2019 
zur Änderung der Gebührensatzung für die 

Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
in der Stadt Hamminkeln vom 20. November 1996 

 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der aktuell gültigen 
Fassung -, der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in der aktuell gültigen 
Fassung - und des § 54 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926/SGV NRW 77) - in der 
aktuell gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Hamminkeln in seiner Sitzung am 5. Dezember 
2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
 
 
§ 5 wird geändert und erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 5 
Gebührensätze 

 
Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt je 
Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts: 
a) aus Kleinkläranlagen 36,32 € 
b) aus abflusslosen Gruben 20,35 € 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Hamminkeln wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, dass 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

nicht durchgeführt wurde, 
 
b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
 
c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat oder 
 



14 

 
Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

 

 
Amtsblatt Nr. 23 der Stadt Hamminkeln vom 12.12.2019 

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt Hamminkeln vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Hamminkeln, 6. Dezember 2019 Stadt Hamminkeln 
  Der Bürgermeister 
 
 
 
  Romanski 
 

  



15 

 
Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

 

 
Amtsblatt Nr. 23 der Stadt Hamminkeln vom 12.12.2019 

2. Satzung vom 6. Dezember 2019 
zur Änderung der Hundesteuersatzung 

der Stadt Hamminkeln vom 10. November 2006 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der aktuell gültigen 
Fassung - und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in 
der aktuell gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Hamminkeln in seiner Sitzung vom 5. 
Dezember 2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 2 wird geändert und erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 2 
Steuermaßstab und Steuersatz 
 
Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen gemeinsam 
 
a) nur ein Hund gehalten wird 60,00 € 
b) zwei Hunde gehalten werden  je Hund 96,00 € 
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden  je Hund 108,00 € 
 
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei der Berechnung der Anzahl 
der Hunde nicht mitgezählt; Hunde, für die Steuerermäßigung nach § 4 gewährt wird, werden 
mitgezählt. 
 
 

Artikel 2 
 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Hamminkeln wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, dass 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
nicht durchgeführt wurde, 
 
b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
 
c) der Bürgermeister den Satzungsbeschluss vorher beanstandet hat oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt Hamminkeln vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel 
ergibt. 
 
Hamminkeln, 6. Dezember 2019 Stadt Hamminkeln 
   Der Bürgermeister 
 
 
 
   Romanski 
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6. Satzung vom 6. Dezember 2019 
zur Änderung der Satzung über  

die Erhebung von Vergnügungssteuer in der  
Stadt Hamminkeln vom 15. Dezember 2011 

 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der aktuell gültigen 
Fassung - und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in 
der aktuell gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Hamminkeln in seiner Sitzung vom 5. 
Dezember 2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

 
Artikel 1 

 
§ 6 der Satzung wird geändert und erhält folgende Fassung: 
 

§ 6 
Apparate mit Gewinnmöglichkeit 

 
Die Steuer für das Benutzen von Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach § 1 Nr. 4 beträgt 5 
vom Hundert des Spieleinsatzes. Spieleinsatz ist die nach § 13 Nr. 9 der Verordnung über 
Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit (Spielverordnung - SpielV) mit jeder 
Auslesung eines Geldspielgerätes durch eine Kontrolleinrichtung zu dokumentierende Summe 
der Einsätze. 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Hamminkeln wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, dass 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

nicht durchgeführt wurde, 
 
b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
 
c) der Bürgermeister den Satzungsbeschluss vorher beanstandet hat oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt Hamminkeln vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den 
Mangel ergibt. 

 
Hamminkeln, 6. Dezember 2019 Stadt Hamminkeln 
   Der Bürgermeister 
 
 
 
   Romanski 
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3. Satzung vom 6. Dezember 2019 
zur Änderung der Satzung über die Umlegung des  
Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer 

der Stadt Hamminkeln vom 2. Dezember 2016 
 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der aktuell gültigen 
Fassung -, der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in der aktuell gültigen 
Fassung - und der §§ 91 und 92 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926/SGV NRW 77) - in 
der aktuell gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Hamminkeln in seiner Sitzung am 5. 
Dezember 2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
 
§ 4 Abs. 4 wird geändert und erhält folgende neue Fassung: 
 
(4) Die jährliche Gebühr beträgt: 
  
 a) Wasser- und Bodenverband Obere Issel 
  - für versiegelte Flächen 0,063112 €/m² 
  - für übrige Flächen 0,000309 €/m² 
 
 b) Wasser- und Bodenverband Raesfelder Isselverband 
  - für versiegelte Flächen 0,085506 €/m² 
  - für übrige Flächen 0,000247 €/m² 
 
 c) Wasser- und Bodenverband Mittlere Issel 
  - für versiegelte Flächen 0,033632 €/m² 
  - für übrige Flächen 0,000271 €/m² 
 
 d) Wasser- und Bodenverband Untere Issel Nord 
  - für versiegelte Flächen 0,038802 €/m² 
  - für übrige Flächen 0,000337 €/m² 
 
 e) Wasser- und Bodenverband Untere Issel Süd 
  - für versiegelte Flächen 0,057712 €/m² 
  - für übrige Flächen 0,000353 €/m² 
 
 f) Wasser- und Bodenverband Mengering-Rümping-Honselbach 
  - für versiegelte Flächen 0,140684 €/m² 
  - für übrige Flächen 0,000243 €/m² 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Hamminkeln wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, dass 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

nicht durchgeführt wurde, 
 
b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
 
c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt Hamminkeln vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Hamminkeln, 6. Dezember 2019 Stadt Hamminkeln 
  Der Bürgermeister 
 
 
 
  Romanski 
 

 


